
Anleitung zur digitalen Meldung von MitarbeiterInnen gemäß § 20 a 

Infektionsschutzgesetz (einrichtungsbezogene Impfpflicht) 

Bevor Sie den Link zum Meldeportal benutzen informieren Sie sich über den Ablauf und die 

notwendigen Daten zur Registrierung und zur Meldung der betroffenen Personen. 

1. Sie melden sich erstmalig an: 

„Neue Einrichtung registrieren“ 

Geben Sie die zur Registrierung benötigten Daten Ihrer Einrichtung an und klicken 

auf „Senden“. 

 

2. Nach Prüfung der Plausibilität Ihrer Angaben erhalten Sie per E-Mail eine 

Registrierungs-E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. 

Diese E-Mail müssen Sie sich für eine erneute Anmeldung (Nachmeldungen, 

Änderungen) ablegen. 

 

 

Sie können sich jetzt anmelden. 

3. Sie müssen jetzt ein eigenes Passwort erstellen und schließen die Anmeldung damit 

ab. Das Passwort ist für erneute Anmeldungen beim Meldeportal notwendig. 

 

4. Sie können nun Personen erfassen und gegebenenfalls das Passwort ändern: 

 

 



 

5. Sie haben nun die Möglichkeit Daten für Einzelpersonen einzugeben oder eine 

Exceltabelle zu nutzen. Auch Angaben zur Situation in Ihrer Einrichtung sind 

erforderlich.  

 

 



 

Details zur notwendigen Meldung der betroffenen Personen finden Sie hier: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. Sie können die Meldung jetzt abschließen: 

 

 


